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„Impressum“ im Internet – Wie sind Abmahnungen zu vermeiden? 
 
Die Einrichtung eines sog. „Impressums“ findet sich auf praktisch jeder seriösen Internetseite, doch 
welche Regelungen und Gefahren verbergen sich dahinter? Das Telemediengesetz sieht umfangrei-
che Kennzeichnungspflichten für sog. geschäftsmäßige Diensteanbieter im Internet vor, die landläu-
fig mit dem presserechtlichen Begriff „Impressum“ bezeichnet werden. Die Anbieterkennzeichnung ist 
dabei für jeden verbindlich, der ein Angebot ins Netz stellt, das nicht ausschließlich privaten oder 
amiliären Zwecken dient. f

 
Inhaltlich umfassen die notwendigen Angaben insbesondere den Namen, die Anschrift, Email-
Adresse, Telefonnummer, ggf. den Vertretungsberechtigten, die Aufsichtsbehörde (bei zulassungs-
pflichtigen Tätigkeiten), ein Register und Registernummer und die Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer. Spezielle Hinweise auf die zuständige Berufskammer, berufsrechtliche Regelungen u.ä. müssen 
reglementierte Berufsgruppen wie bspw. Architekten, Ärzte und auch Rechtsanwälte in ihren Inter-
netauftritt aufnehmen. Um den strengen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, müssen alle 
vorgeschriebenen Angaben leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar auf der 
nternetseite abrufbar sein. I

 
Werden diese Angaben nicht oder nur unzureichend gemacht, drohen Abmahnungen, denn die 
Rechtsprechung sieht darin inzwischen einhellig einen sanktionierbaren Wettbewerbsverstoß mit den 
üblichen - auch finanziellen - Risiken. Jeder kann sich vor diesem Hintergrund aufgerufen fühlen, 
seine Angaben im Internet ggf. mit unserer Hilfe zu überprüfen, um Konflikten vorzubeugen.  
 

--------------------------------------------------------------- 
 
In eigener Sache freuen wir uns Ihnen mitzuteilen, dass Frau Rechtsanwältin Sandra Hollmann die 
Befugnis verliehen bekommen hat, die Bezeichnung „Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz“ 
zu führen. 
 

  
 

 

Sandra Hollmann 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für gewerblichen 
Rechtsschutz 

shollmann@seitz-partner.de
Tel. 0821 / 345 85 - 11 

Michael Tusch 
Rechtsanwalt 

mtusch@seitz-partner.de
Tel.  0821 / 345 85 - 43 

Dr. Sven Friedl, 
Rechtsanwalt 

sfriedl@seitz-partner.de
Tel.: 0821 / 345 85 - 43 

 
 
Wenn Sie die Information „Mitteilungen zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht“ nicht mehr erhalten wollen, 
schicken Sie uns bitte eine Rück-Mail oder eine E-Mail an shollmann@seitz-partner.de.  
________________________________________________________________________________________________________ 
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